
Mecklenburg-Vorpommern
Usedom, Ahlbeck, 5 FeWo‘s, 2–5 Personen, 
www.uffmann-ferienwohnungen.com  V 0 52 66/92 9616

 

Teutoburger Wald
 Bad Salzuflen, Kurparknähe
Haus Germania
EZ 34–50,50 �, DZ 31–48,50 �
Bitte erfragen Sie unsere Sonderangebote

für die Nachsaison 
Ihre Familie Mallnitz  � 0 5222/12453

www.hausgermania.de

Erzgebirge
Gruppen und Famil ienurlaub 2010 / 2011

HOTEL GOLDENER STERN/FRAUENSTEIN und unsere Partnerhotels bieten:
Erlebniswochen, Seniorenfreizeiten, gef. Fahrradtouren für Gruppen. 

Geführte Wanderwochen. Unsere Ausflugsmöglichkeiten: 
Dresden, Meißen, Seiffen, Elbsandsteingebirge, Prag, Spreewald u.v.m.

Fordern Sie unser Informationsmaterial an:
Hotel Goldener Stern · 09623 Frauenstein/Erzgebirge

� 03 73 26/12 21 · Fax 94 03 · www.goldener-stern-frauenstein.de

Reisetipp

26160 Bad Zwischenahn im Ammerland, Haus
Beneke, Hermann-Löns-Str. 10B, s 0 44 03/52 83
Fax 0 44 03/6 42 93. Gepflegte FEWO 45m2 – 70m2 für 2–4 Personen. 
Der Preis für 2 Personen beträgt von 32,- E – 52,- E. Die Wohnungen sind
komplett eingerichtet mit Kabel-TV, Telefon, Bettwäsche und Handtücher
  

Algarve/Lagos/Praia da Luz: 2 Zi.-Strand-
fewo ab 290,- E Wo. Überwinterungsrabatt. Abh. Flugh. Faro 
www.romanbath-apt-luz.eu · s 0176/9618 49 77
 

Ferienhäuser in IRLAnd für 2–8 Personen  
www.tuetjer.de · s  0 44 99/14 24 
 

Weihnachten an der Südlichen Weinstrasse
Landgasthof Niedersachsen bietet an: 

4 ÜN/HP pro Pers. im DZ 296,- E in festlichem
Ambiente incl. versch. Weihnachtsmenüs.

s 0 63 45/40705 66
email: infoklandgasthof-niedersachsen.de
 

Behindertengerechter Urlaub
in Dänemark (Falster) Horbelev

Motel und Hostel  
(auch Einzelzimmer)

Info: www.hyggeferien.dk

Gruppenreisen nach Polen 
HP 6 Tage. 4* Bus, p.P. im DZ ab 299,- E 
Danzig-Krakau-Stettin-Masuren-Ostsee  
www.Javitell-Reisen.de · s 030/767660 74 

Hessen
Urlaub in der Rhön

120 Betten-Hotel in landschaftlich schöner 
Gegend, direkt am Waldrand gelegen.

Lift, Hallenbad, Sauna, Solar., Kegelbahn. 
Neu eingerichtete Zimmer m. DU/WC/Balk./TV, 
Top-Hit 7 Tg. HP m. Menüwahl ab 42 €/p.P./Tg.

Hotel-Gasthof „Zum Taufstein“
36148 Kalbach-Sparhof Tel.: 09742 - 2 50
Fax: 09742 - 15 53  www.zum-taufstein.de

JETZT AN DIE GRUPPENREISEN 2011 DENKEN !
Schönes Hotel zwischen Passau und Nationalpark.
Alle Zimmer mit DU/WC, Fön, Telefon, Sat-TV.
Hallenbad (33°C), Sauna, Dampfsauna, Farblicht-Sau-
narium, Solarium, Ruhepavillon, Lift, 2 Kegelbahnen, 
windgeschützte Terrasse. Frühstücksbuffet, Menüwahl.

Freihofer Str. 6
94124 Büchlberg
Tel. 08505-9007-0
Fax 08505-9007-99
info@hotelbinder.de

Wellness- & Vitalhotel

Übernachtungen mit Halbpension p.P. im DZ
inkl. 1 x Reiseleitung für eine Tagesfahrt5

Bayern

Den „Singenden Wirt“ und das Schönste
der Volksmusik im Bayerischen Wald erleben!

Von Gästen zu einem der 10 beliebtesten 3            Hotels in Deutschland gewählt

Wir bieten
unseren Gästen! 
Komfortable Zim-
mer mit Dusche,
WC, Sat-TV, 
Hallenbad (32°), 
Sauna, Solarium, 
Kegelbahn, medi-
zinische Massage 
und Kosmetik vor 
Ort buchbar, teil-
weise Lift, Behinder-
tentoilette, Restau-
rant im EG, Reiselei-
tung u. Fahrer frei.

Keine
Langeweile!
Liederabend mit 
Stefan dem „Singen-
den Wirt“, täglich 
Tanzmusik mit Live-
Hausbands, bayeri-
scher Brauchtums-
abend u. Musical-
abend, von Oktober 
bis April Starabende 
mit bekannten Star‘s 
der Volksmusik,  
Stefan‘s geführte 
Erlebniswanderung.

Kulinarische 
Genüsse!
Jeden Morgens tol-
les Frühstücksbüfett 
mit Vollwertecke, 
Menüwahl, Salat- 
u. Nachtischbüfett, 
wöchentlich bayeri-
sches Schlemmer-
büfett und Begrü-
ßungstrunk. 

Gerne unterbreiten wir Ihnen Ihr ganz 
persönliches und individuelles Angebot!

Familie Stefan Dietl
Azoplatz 3

 94353 Elisabethszell
Tel. 09963/2990   Fax 2448

info@singenderwirt.de
Wir freuen uns darauf, 
Sie bei uns zu begrüßen! 
Ihr freundliches Team
                vom  Hotel Mariandl 

 Immer aktuell            www.singenderwirt.de 

   Das Traumziel für

Gruppenreisen 2011

IM NATURPARK ALTMÜHLTAL 
Hauptstraße 4 · 92345 Dietfurt, 

Tel.: 08464/605100 · Fax 605102
www.zum-braeu-toni.de
info@zum-braeu-toni.de

UNSER GUTES **STERNE HAUS BIETET:
62 Betten in 32 Zimmern, alle DU/WC, TV,
2 Zimmer sind rollstuhlgerecht ausgestattet.

Gruppenreisen 34,– � HP/Peron/Tag.
FREIZEITMÖGLICHKEITEN SIEHE WEB-SITE

Gruppenreisen nähe Chiemsee!
Hotel Pension Seeblick*** 83119 Obing am See/
Chiemgau · Tel. 086 24/8759 30 · Fax 086 24/8769 77
HP ab 30,- �, Begrüßungsgetränk, Dia-Abend, Alleinunterhal-
ter inkl. Zi. Du/WC, Tel., TV, Lift, Frühst.-Buffet, Menüwahl. 
Bitte Prospekt anfordern: www.pension-seeblick-obing.de

Reisetipp

Winterzauber in Berlin
Unser Winter-Angebot für SoVD-Mitglieder:
3 Nächte mit Frühstücksbuffet und umfangreichem Erlebnis-
programm pro Person im DZ � 235,50 und � 318,00 im EZ.
Weitere Angebote und ausführliche Informationen anfordern
unter Telefon: 030/88 4110 oder info@hotel-mondial.com

U Zimmer vorhandenHotel Mondial · Kurfüstendamm 47 · 10707 Berlin

Franken
Bei Bamberg Mittl. Berge. eig. Metzg., Angeln, 
5 Tage HP ab 134,- E  V 0 95 35/241
 

Österreich
Hotel Schrofenstein**** Fam. Peter Völk

A-6500 Landeck - TIROL - Österreich
Telefon: 00 43/54 42/6 23 95 · Fax 6 49 54-55

Homepage: www.schrofenstein.at

Die WIRTSFAMILIE VÖLK,
4 Sterne und 150 Jahre Gastlichkeit 
sind Garant für beste Qualität

� IM SOMMER: DER ZENTRALSTE PUNKT FÜR IHRE AUSFLUGSFAHRTEN! �
im Dreiländereck mit Südtirol und Schweiz. 

Rundfahrten: Silvretta - Montafon - Bodensee, Arlberg - Flexenpass - Bregenzer Wald,
Lechtal, Kaunertal, Engadin - St. Moritz - Bernina Express - Ofenpass, Meran

Kommen Sie in das GANZJÄHRIG NEBELFREIE Tiroler Oberland mit seiner eindrucksvollen Bergwelt
Sind Sie bei der Planung Ihrer ADVENTRE ISE nach TIROL?

Oder interessieren Sie sich für unser OSTERPAKET? Rufen Sie uns doch an!

SUPERGRUPPENPREISE für Halbpension ab 39,50 � pro Person pro Tag!
Ab 16 Personen = 1 Freiplatz; ab 33 Personen = 2 Freiplätze; ab 48 Personen = 3 Freiplätze!

Für Sie wichtig. . . bei uns gibt’s GENÜGEND EINBETTZIMMER zu einem geringen Aufpreis
Gerne laden wir Sie zu uns ein und beraten Sie bei der Programmerstellung.
Unübertroffenes Preis-Leistungsverhältnis. WIR HALTEN WAS WIR VERSPRECHEN!

U. Struckmeyer
Postfach 1266 · D-27723 Worpswede · Tel.: 04792/2216 · Fax: 04792/3530 

E-Mail: u.struckmeyer@t-online.de

Auf den Straßen geht es „Wild“ zu
Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) warnt angesichts der früher einsetzenden Dunkelheit 

vor möglichen Unfällen mit Wildtieren. Allein 250 000 derartiger Zusammenstöße gab es im Jahr 2009 auf 
bundesdeutschen Straßen. Dabei wurden 3000 Menschen verletzt, 27 Verkehrsteilnehmer starben.

 Während der Umstellung auf die 
Winterzeit krache es besonders häu-
fig, so der ADAC. Ein Grund hier-
für sei die Tatsache, dass der mor-
gendliche Berufsverkehr über eine 
längere Zeit hinweg in die Morgen-
dämmerung falle – mit entsprechend 
schlechter Sicht.

Unterschätzen sollte man den 
Zusammenstoß mit Wildtieren in 
keinem Fall: Ein 20 Kilogramm 
schweres Reh besitzt bei einer Kol-
lision bei Tempo 100 ein Aufschlag-
gewicht von fast einer Tonne. Bei ei-
nem Wildschwein mit 80 Kilogramm 
sind es schon bei Tempo 50 etwa 
zwei Tonnen – das entspricht dem 
Aufprallgewicht eines Nashorns. 
Die Teil- und Vollkaskoversicherer 
haben daher alle Hände voll zu tun, 
die entstandenen Schäden zu regu-
lieren.

Auch die Gerichte mussten sich 
schon mit zahlreichen „Haarwild-
Unfällen“ befassen, bei denen es zu 
Zusammenstößen mit verkehrsuner-
fahrenen Vierbeinern kam. Schwie-
riger zu beurteilen sind dagegen Un-
fälle ohne eine Tierberührung, bei 
denen Autofahrer nach einem Aus-
weichmanöver im Straßengraben 
oder an einem Baum landeten. Hier 
einige Beispiele für die von Richtern 
gesprochenen Urteile.

Haftung für nachfolgende Unfälle
Ein Autofahrer, der sich nach dem 

Zusammenstoß mit einem Reh von 
der Unfallstelle entfernt hat, weil 
er annahm, das Tier sei neben der 
Straße verendet, haftet für nach-
folgende Unfälle – etwa wenn sich 
das angefahrene Reh auf die Fahr-
bahn schleppt und dort mit einem 
anderen Fahrzeug kollidiert. Das 
Landgericht Saarbrücken hält die 
Haftungsfolge dann für zwingend, 
wenn der erste Autofahrer sich 
weder vergewissert habe, ob das 
Tier tatsächlich verendet war, noch 
Vorkehrungen getroffen habe, dass 
nachfolgende Verkehrsteilnehmer 

nicht gefährdet würden (LG Saar-
brücken, 13 S 219/09).

Versicherung muss auch für 
totes Wildschwein zahlen

Sehen die Bedingungen einer 
Teilkaskoversicherung Versiche-
rungsschutz für den Fall vor, dass 
es zu einem Zusammenstoß mit ei-
nem Haarwild kommt, so gilt dies 
nicht nur dann, wenn ein solches 
Tier „selbstständig über die Stra-
ße läuft und der Fahrer hierdurch 
überrascht wird“. Auch ein tot auf 
der Fahrbahn liegendes Tier, das 
angefahren wird, kann Auslöser des 
Versicherungsfalles sein. Der Versi-
cherer hatte argumentiert, das tote 
Wildschwein sei als ein Hindernis 
wie jedes andere anzusehen und hät-
te entsprechend umfahren werden 
müssen. Das Landgericht Stuttgart 
folgte dem nicht (AZ: 5 S 244/06).

Rentiere laufen unversichert 
vor das Auto

Eine Versicherungsgesellschaft 
kann die Leistung für Wildschä-
den auf bestimmte Wildtierarten 
beschränken. Regeln die Versiche-
rungsbedingungen, dass nur Kol-
lisionen mit Haarwild, welches im 
Bundesjagdgesetz ausdrücklich 
aufgezählt ist, versichert sind, so 

Unfälle mit Tieren nehmen jahreszeitlich bedingt zu

Der Herbst sorgt naturgemäß für schlechte Sichtverhältnisse. Daher sind 
Autofahrer in dieser Jahreszeit zu besonderer Achtsamkeit aufgerufen.

Foto: Bernd Kröger / fotolia

muss der Zusammenstoß mit einem 
Rentier in Norwegen nicht bezahlt 
werden (Oberlandesgericht Frank-
furt am Main, 7 U 190/02).

Schaden durch Ausweichmanöver 
wird ersetzt

Kann ein Autofahrer glaubhaft 
machen, dass er einem Wildtier 
ausgewichen und deshalb von der 
Straße abgekommen ist, muss die 
Versicherung zahlen. Das Argument 
der Versicherung, es habe sich mög-
licherweise um einen Elch gehandelt 
bei dem man nicht zahlen müsse, ließ 
das Landgericht Frankfurt am Main 
nicht gelten. Elche seien auf deut-
schen Straßen eher selten und der 
Autofahrer sei mit dem Ausweich-
manöver seiner Pflicht nachgekom-

men, einen drohenden Schaden ab-
zuwenden (AZ: 2/23 O 301/05).

Fahrer als einziger Zeuge 
kann ausreichen

Macht ein Autofahrer bereits bei 
der Unfallaufnahme durch die Po-
lizei am Unfallort plausibel und 
detailliert glaubhaft, dass er des-
wegen einen Leitpfosten und ei-
ne Warnbake gerammt habe, weil 
er einem plötzlich auf die Straße 
springenden Reh ausgewichen sei, 
so kann seine Versicherung die Re-
gulierung des Schadens nicht mit 
dem Hinweis auf fehlende Zeu-
gen verweigern – vorausgesetzt es 
gibt keine Anhaltspunkte für eine 
Falschaussage (Landgericht Co-
burg, 32 S 137/05).� wb

Foto: Designer_Andrea / fotolia

Dieses Hinweisschild sollte jeder 
Autofahrer ernst nehmen.
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